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Arbeitsunfälle können Gesundheitsschäden wie Narben und Funktionsstörungen  verursachen. In der 
Praxis stellt sich gelegentlich die Frage, ob eine Hauterkrankung als Folge eines  Arbeitsunfalles ange-
sehen werden kann. Dabei kann es sich um entzündliche beziehungsweise konstitutionelle Hauterkran-
kungen oder um deren Verschlimmerung handeln. Im folgenden Fallbeispiel wird diskutiert, ob eine 
Knötchenflechte, auch Lichen ruber genannt, als Folge eines Arbeitsunfalles anerkannt werden kann.

Lichen ruber

Lichen ruber (LR) planus, auch Lichen ruber, Lichen pla-
nus oder Knötchenflechte genannt, ist eine chronisch 
entzündliche Autoimmunerkrankung der Haut und der 
Schleimhäute. Sie kann subakut oder chronisch verlau-
fen und tritt mit einer Prävalenz von ein bis zwei Prozent 
auf (Böer-Auer und Lütgerath 2020). Bevorzugt betroffen 
sind die Schleimhäute, die Schienbeine, der Hals und 
der untere Rücken. Nicht selten kommt beim kutanen LR 
eine schwer zu behandelnde Nagelbeteiligung vor. LR ist 
primär anlagebedingt und kann mit Lebererkrankungen, 
psychologischen Faktoren wie Stress, Depressionen und 
Angstzuständen sowie Fettstoffwechselstörungen asso-
ziiert sein (Solimani et al. 2021). Des Weiteren kann LR 
durch das sogenannte Köbner-Phänomen, auch isomor-
pher Reizeffekt genannt, verschlimmert beziehungsweise 
hervorgerufen werden (Zhang et al. 2023; Böer-Auer und 
Lütgerath 2020) (Tab. 1). 

Arbeitsunfall mit Folgen

Anfang 2020 erlitt ein 55-jähriger Versicherter einen 
Arbeitsunfall, bei dem das linke Bein von einem Gabel-
stapler überrollt wurde. Diagnostiziert wurden eine Quet-
schung des Unterschenkels links mit mehreren Brüchen 
des Schienbeins, ein Wadenbeinschaftbruch sowie eine 
offene Weichteilquetschung des linken Vorfußes. Es er-
folgte eine adäquate chirurgische Therapie.

In den ersten drei Monaten bildeten sich im Narbenbereich 
mehrere kreisförmige Rötungen und eine verstärkte Horn-
schichtbildung. Zudem bestanden starker Juckreiz und ein 
Beinödem. Die histologische Untersuchung zeigte das Bild 
eines LR verrucosum, eine Sonderform des LR. Therapeutisch 
erfolgte eine hautärztliche Behandlung mit der Gabe von 
lokalen Glukokortikoiden, einer UV-Therapie und der Ver-
abreichung von Acitretin gegen die Verhornung. Diese Be-
handlung führte jedoch zu keiner Besserung der Symptome. 
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Tab. 1  Dermatosen, die durch ein Köbner-Phänomen bzw. Trauma 
 getriggert werden (modifiziert nach Weiss et al. 2002)

Befunde und Diagnostik

Auf dem linken Ober- und Unterarm sowie an den beiden 
Händen lagen ekzemartige Hautveränderungen sowie dis-
tale Nagelablösungen mit gelblichen Verfärbungen vor. Am 
Penis bestanden erythematöse Plaques, eine Entzündung 
der Eichel sowie eine Vorhautfibrose. Im Bereich der bei-
den Unterschenkel zeigte sich eine ausgeprägte chronische 
Veneninsuffizienz, wobei sich die Krampfadern rechts aus-
geprägter gebildet hatten, mit Zeichen einer chronischen 
Stauung. Auf der Vorderseite beider Unterschenkel be-
standen mehrere infiltrierte ovale braun-bläuliche Knoten 
mit vermehrter Verhornung der Haut und teilweise kratz-
bedingten Geschwüren. Auf dem linken Unterschenkel be-
stand seitlich eine herabgesetzte Druck- beziehungsweise 
Berührungsempfindung und entlang der Operationsnarbe 
ein circa 15 cm warzenförmiger Plaque. Auf dem linken Fuß-
rücken hatten sich ein bläulicher Knoten und entlang der 
Operationsnarbe ein circa 10 Zentimeter großer warzenarti-
ger Plaque gebildet. Diagnostiziert wurden:
1. Lichen ruber verrucosus im Bereich der 

 beiden  Unterschenkel 
2. Chronische Veneninsuffizienz der unteren 

 Extremitäten
3. Balanitis (Eichelentzündung)/Vorhautfibrose 
4. Handekzem und Ekzeme am linken Arm
5. Stabile Lungensarkoidose (anamnestisch)

Diskussion

Kann Lichen ruber als weitere Unfallfolge nach einem 
Unfall anerkannt werden?
Lichen Ruber planus kann, ähnlich wie die Schuppen-
flechte (Psoriasis), ebenfalls durch einen sogenannten 
isomorphen Reizeffekt provoziert werden (→ Tab. 1, Info- 
Kasten 1). Eine Anerkennung der Schuppenflechte als Be-
rufskrankheit BK-Nr. 5101 ist möglich, wenn ein ursäch-
licher Zusammenhang in Form einer Verschlimmerung 
oder Verursachung zwischen der Erkrankung und der 
beruflichen Tätigkeit besteht (Mahler et al. 2014; Diepgen 
et al. 2016). Für die Prüfung der Kausalität müssen dann 
Art, Intensität und Lokalisation der arbeitsbedingten Ein-
wirkungen, der Schwerpunkt der Hauterscheinungen, der 
Krankheitsverlauf vor, während und nach der gefährden-
den Tätigkeit zum Beispiel in belastungsfreien Zeiträumen 
oder nach Berufsaufgabe sowie die Art und Intensität der 
konkurrierenden Einwirkungen berücksichtigt werden. 
Diese im Bereich des BK-Rechts entwickelten Grundsätze 
lassen sich auf die Prüfung des LR als Folge eines Arbeits-
unfalles übertragen (→ Info-Box 2).

Gesundheitliche Folgen der Narben und Köbner- 
Phänomen bei Hautkrankheiten 
Chronische Wunden haben mit 2,21 Fällen pro 1000 Ein-
wohner eine hohe Prävalenz (Martinengo et al. 2019). Als 
Folge der Wundheilungsstörung können sich krankhafte 
Narben ausbilden (Riedemann et al. 2023). Generell stel-
len Verletzungen und Narben einen mechanischen und 
entzündlichen Reiz dar, der in einem Köbner-Phänomen 
resultieren kann und somit einige Hauterkrankungen trig-
gert (→ Tabelle 1) (Verma 2009). Eine Sarkoidose, die bei 
dem Versicherten vorlag, kann ebenfalls in Narbengewe-
be auftreten. Im vorliegenden Fall sprach die Histologie 

Das Köbner-Phänomen (Isomorpher Reizeffekt) 
 beschreibt das Auftreten einer Hautkrankheit, an 
 Stellen, die durch mechanische, thermische oder che-
mische Reizung verletzt wurden. Das Phänomen wur-
de nach dem Dermatologen Heinrich Köbner  benannt, 
der es im 19. Jahrhundert erstmalig beschrieb.

Info 1

Gut belegbares Köbner- Phänomen

Schuppenflechte (Psoriasis)

Vitiligo

Lichen ruber planus 

Mit Trauma assoziierte Dermatosen

Nummuläres Ekzem (Fallberichte) 

Keloidnarben

Morbus Behҫet 

Pyoderma gangrenosum 

Morbus Darier/Morbus Hailey-Hailey

Erythema multiforme

Granuloma annulare

Morphea

Necrobiosis lipoidica

Pellagra

Reaktive perforierende Kollagenose
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Fragestellungen bei der Kausalitätsbeurteilung nach einem Arbeitsunfall (DGUV 2021)  
Darstellung auf Basis des vorliegenden Falles

1. Welche im Vollbeweis gesicherten Gesundheits-
erstschäden (Verletzungen) lagen vor?
Beim Unfall kam es zu einer Quetschung des Unter-
schenkels links mit Mehretagenschienbeinbrüchen, 
einem Wadenbeinschaftbruch sowie einer offenen 
Weichteilquetschung des linken Vorfußes. 

2. Liegen unfallbedingte Gesundheitsschäden/ 
Folgeschäden vor (im Vollbeweis)? 
Die Narben am linken Unterschenkel/Fuß entstanden 
nach Spaltung des Kompartments sowie nach Osteo-
synthese (Unfallsschaden/Folgen). Bereits in der post-
operativen Phase kam es zu dokumentierten Wundhei-
lungsstörungen und Stauungen, die einen lokalen Reiz 
darstellen. Im Verlauf traten knotige Hautveränderungen 
im Narbenbereich auf (mehrere Verlaufsberichte). Die 
Diagnose LR verrucosum wurde histologisch gesichert.

3. Lagen zum Unfallzeitpunkt Vorschädigungen 
 (klinisch stumme Schadensanlagen/bereits manifeste 
Vorerkrankungen) vor?
LR wurde erstmalig nach dem Unfall dokumentiert, auch 
wenn es wahrscheinlich ist, dass bereits vor dem Unfall 
Minimalzeichen vorlagen. Diese bestanden jedoch 
nicht im Unfallgebiet. Sollten die Hauterscheinungen 
in einem Unfallareal vorbestehen, dann wäre zu prüfen, 
ob das Unfallereignis die rechtlich wesentliche Ursache 
für die Verschlimmerung der Vorerkrankung darstellt.

4. Sind die festgestellten Gesundheitserstschäden 
die Ursache für diese Gesundheitsfolgeschäden?
Durch das Unfalltrauma und die Entstehung des 
Narbengewebes wurde das Auftreten des LR ausgelöst 
und gefördert. Aufgrund des zeitlichen und lokalen 
Zusammenhanges sowie eines wahrscheinlichen 
Reizeffektes, der eine wesentliche Ursache für die Ent-
stehung des LR in den Narben darstellen kann, ist eine 
Unfallfolge in diesem Gebiet hinreichend wahrschein-
lich. Man spricht hierbei von einer haftungsausfül-
lenden Kausalität (siehe Abb. 1). Wenn die Kausalität 
zwischen dem Unfallschaden und der Hauterkrankung 
hinreichend wahrscheinlich ist, wie zum Beispiel 
das Neuauftreten von LR oder einer Psoriasis in einer 
unfallbedingten Wunde oder Narbe, können sie als 
Folge des Unfalles angesehen werden. Die Läsionen 
außerhalb des Unfallgebietes sind allerdings primär 
unfallunabhängig, so dass dort keine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit der Kausalität mit dem Unfall 
 hergestellt werden kann.

Info 2

Versicherte 
Tätigkeit Unfallereignis Gesundheits-

erstschaden

Gesundheits-
folgeschaden

mit MDE > 20%
über 26. Woche

Unfall-
kausalität

Haftungs-
begründete 
Kausalität

Haftungs-
ausfüllende 
Kausalität

Vollbeweis

Hinreichende Wahrscheinlichkeit

Abb. 1  
Beweisanforderungen  
bei  einem Arbeitsunfall  
und deren Folgen  
(nach DGUV 2021)
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jedoch für einen LR. Auch seltenere Krankheiten können 
im Verlauf auftreten. Darr-Foit et al. diskutierten zum Bei-
spiel die Anerkennung einer Calcinosis cutis im früheren 
Verbrennungsnarbenbereich als Unfallfolge (Darr-Foit 
und Elsner 2020). Des Weiteren können noch nach Jahren 
Narbentumoren entstehen (Broding et al. 2011).

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Zusammenfassend bestand beim Versicherten eine kons-
titutionelle Hauterkrankung, die im Narbenbereich durch 
das Köbner-Phänomen oder durch das Trauma getriggert 
wurde und eine Therapieresistenz aufweist. Die Hauter-
scheinungen, die nicht durch den Arbeitsunfall am ver-
letzten Bein auftraten, sind davon unabhängig. Es wurde 
empfohlen, die Behandlung zu Lasten der Unfallversi-
cherung auf die OP-Areale zu beschränken. 

LR verrucosus zeigt oft eine Therapieresistenz. Hier kom-
men weitere leitliniengerechte therapeutische Optionen 
in Frage (Ioannides et al. 2020). Zudem sollte der wichti-
ge Triggerfaktor Krampfadererkrankung operativ versorgt 
werden, da trotz Kompressionstherapie eine Stauung vor-
liegt (Yosipovitch et al. 2023). Zukünftig sind weiterhin 
regelmäßige dermatologische Kontrolluntersuchungen 
notwendig, da auf dem Boden des Lichen rubers auch 
Narbentumoren entstehen können (Böer-Auer und Lüt-
gerath 2020, Diepgen et al. 2016). 
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